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Satzung des Jugendforums 
vom 22.03.2005 
in der seit 01.04.2005 geltenden Fassung 
 
Stadtratsbeschluss vom 07.03.2005 
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Die Stadt Günzburg  
 

 
 

 
Geschäftsordnung geben und Arbeitsgruppen bilden. 

 
§ 2 Aufgaben und Rechte 

ugend in Günzburg zu vertreten, hier-
für eine Meinungsbildung nach demokratischen Regeln herbeizuführen und umzusetzen. 

 Jugendforum hat weiter die Aufgabe, die Interessen und Anliegen der Jugendlichen in 
den Stadtrat einzubringen. 

 
und des für Angelegenheiten der Jugend zuständigen Ausschusses eingeladen. 

ltung haben die vom Jugendforum beschlos-
senen Empfehlungen und Anträge innerhalb einer Frist von drei Monaten zu behandeln. 

 der Stadtverwaltung die für die 
Arbeit des Jugendforums erforderlichen Informationen holen, soweit keine Geheimhaltungs- 
oder Verschwiegenheitspflichten bestehen. 

Ver-
fügung, den es in eigener Verantwortung verwaltet. 

 
 

Verfügung. 
 
§ 3 Pflichten 

elche die Wahl in das Jugendforum angenommen haben, verpflichten 
sich, das Ehrenamt während der Amtszeit auszuüben. 

 
eit seinen Hauptwohnsitz in 

Günzburg aufgibt, scheidet aus. Ein Ausscheiden aus dem Jugendforum kann außerdem aus 
wichtigem Grund schriftlich beantragt werden. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
entscheidet das Jugendforum. 
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Person die Wahl nicht annimmt oder im Lauf der Amtszeit ausscheidet, 
wird nachgerückt. Falls ein Nachrücken nicht möglich ist, bleibt der Sitz für den Rest der Amts-
zeit unbesetzt. 
 
§ 4 Zusammensetzung 

 
 

zugeordnet, die für Auskünfte und Hilfestellungen zur Verfügung stehen. 
r Mehrheit aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und eine Vorsitzende, die gleichberechtigt sind, sowie einen 
 

 
§ 5 Wahl 

durch, soweit in dieser Satzung 
nichts anderes bestimmt ist. Die Mitglieder des Wahlausschusses werden vom Jugendforum, 
im Einvernehmen mit der Stadt Günzburg, für die erste Wahl des Jugendforums von der Stadt 
Günzburg bestimmt. Die jeweils zuständigen Ämter der Stadt Günzburg beraten und unter-
stützen den Wahlausschuss bei seiner Tätigkeit. 

 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 

schriftlich. 
 

erklärt haben, werden in eine Wahlliste eingetragen. Zur Nominierung und Vorstellung der 
Kandidaten und Kandidatinnen kann eine Jungbürgerversammlung abgehalten werden. 

, freier, gleicher und geheimer Persönlichkeits-
wahl. Jeder wahlberechtigte Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 
 
§ 6 Geschäftsgang 

 
übermitteln. Ein Postfach wird im Rathaus bei der Poststelle eingerichtet. 

nderjahr sollen mindestens zwei 
Sitzungen stattfinden. 

 
 und von dem/der Schriftführer/in und einem Vor-

sitzenden zu unterzeichnen. 
 
§ 7 Inkrafttreten 

 


